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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Der Landtag von Niederösterreich hat in seiner Sitzung am 18. Juni 2015 den 

Resolutionsantrag der Abgeordneten Dr. Michalitsch und Rosenmaier betreffend 

praxisgerechte Änderung des Parteiengesetzes, Ltg.-670/V-3/9-2015, zum Beschluss 

erhoben. 

 

Dieser Beschluss wurde der NÖ Landesregierung zu Handen des Herrn 

Landeshauptmanns zugestellt und von dieser mit Schreiben vom 2. Juli 2015 der 

Österreichischen Bundesregierung zur Kenntnis gebracht. 

 

Das Bundeskanzleramt hat dazu mit Schreiben vom 6. Oktober 2015 folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

 

 

 

 

 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 21.10.2015 

zu Ltg.-670/V-3/9-2015 

-Ausschuss 
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„Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter! 

 

Ihr Schreiben vom 2. Juli 2015, mit dem Sie eine Resolution vom 18. Juni 2015 betreffend 

„praxisgerechte Änderung des Parteiengesetzes“ übermitteln, wurde dem Ministerrat in 

seiner Sitzung am 14. Juli 2015 vorgelegt. Auf Grundlage der bei der zuständigen Stelle 

eingeholten Stellungnahme kann ich Ihnen folgende Antwort übermitteln: 

 

Wie in der Begründung des Landtagsbeschlusses zutreffend angeführt ist, bestand eines 

der Hauptanliegen bei der Schaffung des Parteiengesetzes 2012 in der Herstellung 

weitestmöglicher Transparenz bei der Finanzierung der Tätigkeit politischer Parteien. Für 

die konkrete Ausgestaltung galt es auch, die Vorgaben des Europarates, im Besonderen 

der „Staatengruppe gegen Korruption“ – GRECO, zu berücksichtigen. 

 

Es darf dazu darauf hingewiesen werden, dass erst kürzlich die ersten, zur Gänze auf 

Basis des Regimes des Parteiengesetzes 2012 erstellten Rechenschaftsberichte einzelner 

politischer Parteien für das Jahr 2013 vom Rechnungshof veröffentlicht worden sind. Die 

Mitteilungen des Rechnungshofes werden derzeit vom Unabhängigen Parteien-

Transparenz-Senat im Hinblick auf die einschlägigen Bestimmungen des 

Parteiengesetzes 2012 geprüft. Es erscheint sinnvoll, die Erfahrungen der das Gesetz 

vollziehenden Einrichtungen mit den ersten Rechenschaftsberichten in die Evaluierung 

des Parteiengesetzes einzubeziehen und daher die konkreten Ergebnisse der 

behördlichen Verfahren abzuwarten. Erst diese Verfahren werden Aufschluss über die 

Praxistauglichkeit des Parteiengesetzes 2012 geben.“ 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

 

NÖ Landesregierung 

Mag. Wolfgang SOBOTKA 

Landeshauptmann-Stellvertreter

 


